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§ 49 DTAV Arztliche Untersuchungen

DTAV - Druckluft- und Taucherarbeiten-Verordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.02.2020

1. (1)Arztliche Untersuchungen zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung fiir Arbeiten in Druckluft nach8 9 und
fur die Verwendung als Taucher nach § 31 haben eine Berufs- und Gesundheitsanamnese, eine allgemeine
arztliche Untersuchung sowie die durch die Art der Arbeiten notwendigen gezielten Untersuchungen zu
umfassen. Bei der Berufs- und Gesundheitsanamnese sind alle bisherigen Arbeiten in Druckluft bzw. alle
Taucherarbeiten sowie damit zusammenhangende Erkrankungen und alle sonstigen Erkrankungen,
Gesundheitsstorungen oder Beschwerden anzufuhren, die fur die Beurteilung der gesundheitlichen Eignung fur
diese Arbeiten von Bedeutung sein konnen. Die allgemeine arztliche Untersuchung und die gezielten
Untersuchungen haben sich insbesondere auf jene Organe bzw. Organsysteme zu erstrecken, deren
morphologischer und funktioneller Zustand fiir Arbeiten unter Druckluft sowie als Taucher von gesundheitlicher
Bedeutung ist; in diese Untersuchungen sind auch jene Organe und Korperteile einzubeziehen, an denen
gesundheitliche Schaden zufolge dieser Arbeiten erfahrungsgemaR auftreten kdnnen.

2. (2)Bei den arztlichen Untersuchungen auf die gesundheitliche Eignung fur Taucherarbeiten ist der ,Nachweis
Uber Taucherarbeiten” vom Arzt einzusehen und die Durchfihrung der Untersuchung von diesem darin zu
bestatigen.

3. (3)Die Ergebnisse der arztlichen Untersuchungen sind in einem Befund festzuhalten, von dem zwei
Ausfertigungen dem zustandigen Arbeitsinspektionsarzt zu Ubersenden sind. Dem Arbeitgeber darf vom
untersuchenden Arzt in dem Gutachten nur mitgeteilt werden, ob der betreffende Arbeitnehmer fur die Tatigkeit
geeignet ist oder nicht.

4. (4)Die Kosten der arztlichen Untersuchungen sind vom Arbeitgeber zu tragen. Er hat gegentiber dem zustandigen
Trager der Unfallversicherung Anspruch auf Ersatz der Kosten dieser drztlichen Untersuchungen. Soweit der
zustandige Trager der Unfallversicherung mit ermachtigten Arzten eine direkte Verrechnung der Kosten der
besonderen arztlichen Untersuchungen nicht vereinbart, besteht ein Anspruch auf Ersatz der
Untersuchungskosten hochstens bis zu dem Betrag, der sich nach den bei der Versicherungsanstalt ¢ffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau jeweils geltenden Honorarsatzen ergibt. Der Kostenersatz ist unter
Verwendung besonderer Vordrucke beim zustandigen Trager der Unfallversicherung geltend zu machen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/dtav/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/dtav/paragraf/31
file:///

	§ 49 DTAV Ärztliche Untersuchungen
	DTAV - Druckluft- und Taucherarbeiten-Verordnung


